
Unterschriftenliste

Betreff: Änderung der Gebäudehöhe in Gartensiedlungsgebieten

Laut §81/4 der BO für Wien ist im Gartensiedlungsgebiet(GS) – im Flächenwidmungsplan als BB5 ausgewiesen –
als höchster Punkt eines Wohngebäudes 9,5 m zulässig.
Die nachstehend angeführten Personen plädieren für eine sofortige Änderung bzw. Rücksetzung des höchsten 
Punktes eines Wohngebäudes auf 7,5 m.

Name Adresse Telefon (e-mail) Unterschrift

Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben !
Ausgefüllte Listen (auch unvollständig) bitte an – Andrea Haindl, A.-Eyermannweg 259, 1220 Wien – senden.

Infos unter: www.aktion21.at – 22, BI „ Bauhöhenbeschränkung im Gartensiedlungsgebiet“

http://www.aktion21.at/

